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BEGEHREN DER HAUPTLEUTE[SCHWEIZ. REGIMENTER UND KOMPAGNIEN] ,
WELCHE DEN TAGSATZUNGSGESANDTENVON BADEN VORGELEGT
WORDEN SIND

Im Anschluss an die von den Tagsatzungsgesandten , Seckeimeister
[Hans Konrad ] Werdmüller und Landammann [Wolfgang Dietrich Theo¬
dor ] Reding,vorgebrachten Erläuterungen haben die Hauptleute
folgende Begehren gestellt:
1 . Der am 10 . Juni 1650 zu Compiögne vom franz . König [Lud¬

wig XIV. ] und den Ministern mit den eidg . Gesandten abge¬
schlossene und verifizierte Traktat sei einzuhalten und

dürfe in keinem Punkte abgeändert werden.
2 . Die noch schuldigen 120 ' 000 lb . , welche 1651 hätten erlegt

werden sollen , wie auch die 500 ' 000 lb . , die laut Traktat
1652 verfallen seien , sollen bar ausbezahlt werden.

3 . Der Traktat , den die Garde [Schweiz . Garderegiment ] 1648 mit
dem König und den Ministern getroffen , solle genau eingehal¬
ten werden.

4 . "das den abgedanckten herren hauptleuten so Ao . 1650 Jm Monet
Julli aus den diensten getreten Jhr Monet Sold de rettour
auch Jn den tractat so Jm Monet Jenner 1652 Jn Poitier ge¬

macht worden eingeschlossen sein . "
5 . Der erst letzthin im Januar 1652 zu Poitiers zwischen dem Kö¬

nig , den Ministern und Offizieren der neuen Regimenter wegen
der Descomptes von 1650/51 abgeschlossene Vertrag , der im



Parlament [von Paris ] ratifiziert worden sei , möge auch wirk¬

lich eingehalten werden.

Sollten die versprochenen Assignationen " auff den Genneralli-

teten , Fermes , Agile , Taille , Gabelles " oder welchen Namen

diese auch immer tragen mögen , bestritten werden - was in

letzter Zeit oft geschehen sei - ,so möge man durch eigene

oder vertraute Leute die Gelder einziehen lassen dürfen.

6 . Den Kompagnien , welche 1652 Dienst geleistet haben , sollen

die Descomptes bar ausbezahlt werden.

7 . Für jene Kompagnien , welche im königlichen Dienst verbleiben

könnten , möge ein Fonds geschaffen werden . Jenen aber , die aus

dem Dienst entlassen oder lizentiert werden , mögen die Des¬

comptes bis zu jenem Tag , an dem sie den Dienst quittieren,

ausbezahlt werden . Auch sollen sie den Monatssold " de rettour " ,

"Ihre Routtes und Estapes " laut Inhalt der Allianz erhalten,

damit sie ruhig nach Hause zurückkehren könnten und nicht ge¬

zwungen wären , " einiche disordre Zuegebrauchen " .
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